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7. Budget 2021/2022, (Beiträge, Abgaben) 
 
7.0

7.1 JAHRESBEITRÄGE (in CHF) 2018/19 2020/21 2021/22

7.1.1 Sektionen Grundbeitrag je Sektion 100.00 100.00 100.00
Beitrag je lizenzierten Schützen 2.50 2.50 2.50

7.1.2 Untersektionen Grundbeitrag je Untersektion 100.00 100.00 100.00
Beitrag je lizenzierten Schützen keiner keiner keiner

7.2 2018/19 2020/21 2021/22

7.2.1 Verbandsanlässe 1.00 1.00 1.00
7.2.2 Sektionsanlässe 0.50 0.50 0.50

7.3 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
IST IST IST Budget Budget

AUFWAND
401 Entschädigungen/Sitzungsgelder 2’440 2’360 1’480 2’400 2’400
402, 405 Administration (Sachaufwand/DV) 2’383 862 1’298 1’200 1’200
421 Feldschiessen 69 6 128 0 500
42 Verbands-Anlässe/Meisterschaften 541 538 169 1’000 500
45 Matchwesen 838 1’229 456 1’000 1’000
460 Jungschützenwesen 390 300 0 500 500
470 Abschreibungen 37 88 0 100 100

Diverses: Erlass 50 % der Beiträge 0 0 0 0 1’600
TOTAL AUFWAND 6’698 5’383 3’531 6’200 7’800

ERTRAG
300 Jahresbeitrag Sektionen/Untersektionen 3’798 3’887 3’592 3’500 3’200
31 Abgaben etc. Verbands-Anlässe 1’045 594 498 600 600
33 Abgaben etc. Sektions-Anlässe 1’700 2’127 174 1’500 1’500
360 Diverses 120 2 2 0 0

TOTAL ERTRAG 6’663 6’610 4’266 5’600 5’300

ERGEBNIS -35 1’227 735 -600 -2’500

 BUDGET VERBANDSJAHR 2020/2021 (in CHF)

ABGABEN VON SCHIESSANLÄSSEN  (in CHF je Teilnehme

BEMERKUNGEN UND ANTRAG

Das Budget für das kommende Verbandsjahr basiert auf den gleichen Ansätzen für Beiträge und Abgaben, wie sie von 
der letzten Delegiertenversammlung beschlossen worden sind und vom Vorstand auch für das neue Verbandsjahr 
beantragt werden.

3. Genehmigung des Budgets gemäss Punkt 7.3

1. Genehmigung der Jahresbeiträge gemäss Punkt 7.1
2. Genehmigung der Abgaben von Schiessanlassen gemäss Punkt 7.2

Der Vorstand stellt der Delegiertenversammlung folgende Anträge für das Verbandsjahr 

Das den Jahresbeiträgen zugrunde gelegte Mengengerüst für die Jahresbeiträge - Zahl der Sektionen und der 
Lizenzierten Schützen.

Die Abgaben für Schiessanlässe der Sektionen können insbesondere aufgrund der von Jahr zu Jahr varierenden Zahl der 
Anlässe und der Teilnehmerzahl schwanken. Dem ist so gut wie möglich Rechnung getragen.

 


